
§ 225
Schwerer Gewahrsamsbruch

Wer
1. beschlagnahmte, gepfändete oder in amtlichem Gewahrsam befind

liche Gegenstände unbefugt vernichtet, beschädigt oder beiseite schafft,
2. unbefugt ein Siegel, das im Auftrag eines staatlichen Organs angelegt 

wurde, bricht oder ablöst,

um einen erheblichen Nachteil herbeizuführen, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder 
mit öffentlichem Tadel bestraft oder vor einem gesellschaftlichen Organ 
der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen.

A n m e r k u n g :
Gewahrsamsbruch ohne die genannten Folgen kann als Ordnungswidrig

keit verfolgt werden.
§ 226 

Urkundenfälschung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, 
eine echte Urkunde verfälscht oder von einer unechten oder verfälschten 
Urkunde Gebrauch macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Eine echte Urkunde ist eine schriftliche oder in anderer Form auf

gezeichnete Erklärung, die in Ausübung dienstlicher oder sonstiger beruf
licher Befugnisse oder in Wahrnehmung persönlicher Rechte und Pflichten 
ausgestellt wurde und Rechte und Pflichten begründet, ändert, aufhebt 
oder rechtserhebliche Tatsachen beweist und ihren Aussteller erkennen 
läßt.

§ 227
Urkunden Vernichtung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine Urkunde vernichtet, be
schädigt, zurückhält oder beiseite schafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
§ 228 

Falschbeurkundung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine Urkunde eines Staats
oder Wirtschaftsorgans, einer gesellschaftlichen Institution, eines Notars 
oder einer gesellschaftlichen Organisation (öffentliche Urkunde) zum Be
weis rechtserheblicher Tatsachen inhaltlich falsch herstellt, diese Herstel
lung bewirkt oder von einer solchen Urkunde mit falschem Inhalt Ge
brauch macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Ver
urteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel be
straft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 229
Nötigung zu einer Aussage

Wer als Richter, Staatsanwalt oder Mitarbeiter eines Untersuchungs
organs in einem Strafverfahren Zwangsmittel anwendet oder anwenden 
läßt, um Geständnisse oder Aussagen zu erpressen, wird mit Freiheits
strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft

§ 230 
Rechtsbeugung

Wer wissentlich bei der Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens 
oder eines Ermittlungsverfahrens als Richter, Staatsanwalt oder Mitarbei
ter eines Untersuchungsorgans gesetzwidrig zugunsten oder zum Nach
teil eines Beteiligten entscheidet, wird mit Freiheitstsrafe von sechs Mo
naten bis zu fünf Jahren bestraft.
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